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EDITORIAL 

6 | 2013Blätter der Wohlfahrtspflege

Zu diesem Heft
»Die Schule der Nation ist die Schule.«

Willy Brandt in seiner ersten Regierungserklärung  
als Bundeskanzler vom 28. Oktober 1969

Von einem gewissen Hochmut gegenüber »der Schule« kann man die Soziale Arbeit 
und die Jugendhilfe nicht freisprechen. Und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
auf der einen Seite und Lehrerinnen und Lehrer auf der anderen Seite sind sowieso 
ein Fall für sich …

Stefan Fischer vom Münchner Stadtjugendamt plädiert in seinem Beitrag in 
diesem Heft für mehr Sachlichkeit der Sozialprofis: Die innerhalb der Profession 
nicht immer hochgeachtete Schulsozialarbeit könne nicht nur eine Lücke im System 
der Schule, sondern auch im System der Jugendhilfe schließen helfen. Schulsozial­
arbeit werde bislang vonseiten der Jugendhilfe systematisch unterschätzt. Dieses 
Arbeitsfeld habe sich jedoch in den letzten Jahren als Bestandteil der Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen in der Schule etabliert und dabei Kenntnisse und 
Kompetenzen erworben, die sie von allen anderen Angeboten der Jugendhilfe 
unterscheide. Insbesondere im Bereich der Einzelfallhilfe von Schulsozialarbeit 
könne sie zum Tragen kommen. Sicherlich kann sich der innovatorische Impuls der 
Schulsozialarbeit aber nicht in der Fallarbeit erschöpfen. Der zentrale Stellenwert 
von Schule nicht nur im Leben von Kindern, Eltern und Schulmitarbeitern, son­
dern auch in einem Gemeinwesen können Schulsozialarbeit zu einem bedeutenden 
Akteur sozialräumlicher Arbeit machen.

Prof. Dr. Herbert Bassarak von der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg, 
der an der inhaltlichen Gestaltung dieser Ausgabe wesentlich mitgewirkt hat, ver­
weist in seinem Einleitungsbeitrag auf das Konzept der »Bildungslandschaft«. Hier 
könnten lebensweltliche und organisationale Bedingungen von Bildung, formale 
und informelle Prozesse gleichermaßen zum Tragen kommen. Ein solcher Ansatz 
könnte auch die Gleichrangigkeit der Erziehungs- und Sozialisationsinstanzen 
Schule und Jugendhilfe sichern.

*

Die elektronische Verfügbarkeit der Ausgaben und Artikel der Blätter der Wohl­
fahrtspflege für Abonnenten im Zeitschriften-Portal (www.nomos-zeitschriften.
de) des Nomos-Verlages stößt auf großes Interesse. Über die Zugangsmöglichkeiten 
für Privatbezieher und Institutionen informiert Sie gerne Aloisia Hohmann von 
der Vertriebsabteilung des Nomos-Verlages (hohmann@nomos.de).
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